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ANHANG I 
LISTE DER LÄNDER UND GEBIETE IM NACHBARSCHAFTSRAUM  

 
Algerien 
Armenien 
Aserbaidschan 
Belarus 
Ägypten 
Georgien 
Israel 
Jordanien 
Libanon 
Libyen 
Republik Moldau 
Marokko 
besetztes Palästinensisches Gebiet 
Syrien 
Tunesien 
Ukraine 
 
Die Unionsunterstützung für den Nachbarschaftsraum kann auch eingesetzt werden, um der 
Russischen Föderation die Teilnahme an Programmen für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit und anderen einschlägigen Mehrländerprogrammen zu ermöglichen. 
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ANHANG II  
BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT FÜR DIE GEOGRAFISCHEN 

PROGRAMME 
 
A.  Für alle geografischen Regionen 
 
MENSCHEN 

1.  Gute Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
(a) Stärkung der Demokratie und der demokratischen Prozesse, der Regierungsführung 

und Kontrolle, einschließlich transparenter und glaubwürdiger Wahlprozesse. 

(b) Stärkung des Schutzes der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. 

(c) Förderung der Bekämpfung von Diskriminierung in allen ihren Formen und 
Förderung des Gleichheitsgrundsatzes, insbesondere der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören. 

(d) Förderung einer dynamischen Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei Reformprozessen 
und dem demokratischen Wandel sowie der Schaffung von Handlungsspielraum für 
die Zivilgesellschaft und die Mitwirkung der Bürger an der politischen 
Entscheidungsfindung. 

(e) Verbesserung des Pluralismus, der Unabhängigkeit und der Professionalität freier 
und unabhängiger Medien. 

(f) Stärkung der Resilienz von Staaten, Gesellschaften, Gemeinschaften und Individuen 
gegenüber politischen, wirtschaftlichen, ökologischen, ernährungsbezogenen, 
demografischen und gesellschaftlichen Belastungen und Schocks. 

(g) Stärkung der Entwicklung demokratischer öffentlicher Institutionen auf nationaler 
und subnationaler Ebene, einschließlich eines unabhängigen, wirksamen, effizienten 
und rechenschaftspflichtigen Justizsystems, Förderung der Rechtsstaatlichkeit und 
Zugang zur Justiz für alle. 

(h) Unterstützung von Reformprozessen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, 
einschließlich durch Einsatz bürgerfreundlicher elektronischer Behördendienste, 
Stärkung der rechtlichen Rahmenbedingungen und institutionellen Strukturen, der 
nationalen statistischen Systeme, des Aufbaus von Kapazitäten und einer soliden 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen sowie Beitrag zur Korruptionsbekämpfung. 

(i) Förderung einer inklusiven, ausgewogenen und integrierten Gebiets- und Stadtpolitik 
durch Stärkung der öffentlichen Institutionen und Einrichtungen auf nationaler und 
subnationaler Ebene und Unterstützung effizienter Dezentralisierungs- und 
Staatsumbauprozesse. 

(j) Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Institutionen, 
Stärkung der öffentlichen Auftragsvergabe und der Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen, Entwicklung elektronischer Behördendienste und Verbesserung der 
Dienstleistungen. 

(k) Unterstützung einer nachhaltigen, rechenschaftspflichtigen und transparenten 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der damit verbundenen Einnahmen 
sowie Förderung von Reformen zur Gewährleistung einer gerechten, fairen und 
nachhaltigen Steuerpolitik. 
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2.  Beseitigung der Armut, Bekämpfung von Ungleichheiten und menschliche 
Entwicklung 

(a) Beseitigung der Armut in allen ihren Dimensionen, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten und Gewährleistung, dass niemand 
zurückgelassen wird.  

(b) Verstärkung der Anstrengungen, politische Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, um Frauen zu fördern und die Rechte junger 
Menschen zu stärken, ihre Teilhabe am gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen und 
wirtschaftlichen Leben zu erleichtern und zu gewährleisten, dass sie einen 
umfassenden Beitrag zu inklusivem Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung 
leisten können. 

(c) Förderung des Schutzes und der Verwirklichung der Rechte von Frauen und 
Mädchen, einschließlich der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrechte, der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte sowie Verhütung 
sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt in jeder Form. 

(d) Besonderes Augenmerk auf benachteiligten, gefährdeten und marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen wie Kindern, älteren Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, LGBTI-Personen und indigenen Völkern, unter anderem durch 
Förderung des Übergangs von einer institutionellen Kinderbetreuung zu einer 
Betreuung im lokalen Umfeld. 

(e) Förderung eines integrierten Ansatzes zur Unterstützung von Gemeinschaften, 
insbesondere der Ärmsten, durch Verbesserung des Zugangs zu grundlegenden 
Gütern und Dienstleistungen. 

(f) Unterstützung der Schaffung eines sicheren und förderlichen Umfelds für Kinder als 
wichtige Voraussetzung für eine gesunde junge Bevölkerung, die ihr Potenzial voll 
ausschöpfen kann.  

(g) Förderung des Zugangs aller zu ausreichenden, erschwinglichen, unbedenklichen 
und nährstoffreichen Nahrungsmitteln, vor allem für diejenigen in besonders 
prekären Situationen, und Verbesserung der Ernährungssicherheit und 
Nährstoffversorgung, insbesondere in Ländern, die mit andauernden oder 
wiederkehrenden Krisen konfrontiert sind. 

(h) Förderung des Zugangs aller zu sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen und 
Hygiene sowie einer nachhaltigen integrierten Wasserbewirtschaftung. 

(i) Verwirklichung einer universellen Gesundheitsversorgung mit gleichberechtigtem 
Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Gesundheitsdiensten, unter anderem 
durch Unterstützung des Aufbaus robuster, hochwertiger und belastbarer 
Gesundheitssysteme, Verbesserung der Kapazitäten für Frühwarnung, 
Risikominderung und -management und Wiederaufbau. 

(j) Unterstützung eines gerechten Sozialschutzes für alle und Stärkung der sozialen 
Sicherungsnetze zur Gewährleistung eines Grundeinkommens, zur Verhinderung von 
Rückfällen in die extreme Armut und zur Förderung der Resilienz. 

(k) Förderung einer inklusiven, nachhaltigen Stadtentwicklung, um der Ungleichheit in 
den Städten – mit dem Hauptaugenmerk auf den Bedürftigsten – entgegenzusteuern.  
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(l) Unterstützung der lokalen Behörden bei ihren Anstrengungen, in den Städten die 
Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen, den gleichberechtigten Zugang zu 
Nahrungsmitteln und den Zugang zu angemessenem und erschwinglichem 
Wohnraum zu verbessern und für mehr Lebensqualität zu sorgen, insbesondere für 
Menschen, die in informellen Siedlungen und Elendsvierteln leben. 

(m) Förderung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen formalen, 
informellen und nichtformalen Bildung für alle auf allen Ebenen, einschließlich 
Berufsbildung, auch in Not- und Krisensituationen, unter anderem durch den Einsatz 
digitaler Technologien zur Verbesserung von Unterricht und Lernen. 

(n) Unterstützung von Maßnahmen für den Kapazitätsaufbau, die Lernmobilität 
zwischen Partnerländern sowie für die Zusammenarbeit und den Politikdialog mit 
Institutionen, Organisationen, lokalen Durchführungsstellen und Behörden aus 
diesen Ländern. 

(o) Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und 
Forschung sowie offene Daten und Innovation.  

(p) Verstärkung der Koordinierung zwischen allen relevanten Akteuren, um den 
Übergang von einer Notsituation zur Entwicklungsphase zu erleichtern. 

(q) Förderung des interkulturellen Dialogs und der kulturellen Vielfalt in allen ihren 
Formen sowie Erhaltung und Förderung des kulturellen Erbes, Erschließung des 
Potenzials der Kultur- und Kreativwirtschaft für eine nachhaltige, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung. 

(r) Förderung der Würde und Resilienz von Langzeitflüchtlingen und -vertriebenen und 
ihrer Eingliederung in das wirtschaftliche und soziale Leben der Aufnahmeländer 
und Aufnahmegemeinschaften.  

 

3.  Migration und Mobilität 
(a) Ausbau von Partnerschaften im Bereich Migration und Mobilität auf der Grundlage 

eines integrierten und ausgewogenen Ansatzes, der alle Aspekte der Migration 
abdeckt, einschließlich Hilfe bei der Durchführung bilateraler oder regionaler 
Übereinkünfte und Vereinbarungen der Union, einschließlich 
Mobilitätspartnerschaften. 

(b) Unterstützung der dauerhaften Wiedereingliederung zurückkehrender Migranten. 

(c) Angehen und Eindämmung der Ursachen von irregulärer Migration und von Flucht 
und Vertreibung. 

(d) Bekämpfung der irregulären Migration, des Menschenhandels und der Schleusung 
von Migranten, Ausbau der Zusammenarbeit beim integrierten Grenzmanagement. 

(e) Ausbau der wissenschaftlichen, technischen, personellen und institutionellen 
Kapazitäten für die Steuerung der Migration. 

(f) Unterstützung einer wirksamen, menschenrechtsbasierten Migrationspolitik, 
einschließlich Schutzprogrammen. 

(g) Verbesserung der Voraussetzungen für die Erleichterung der legalen Migration und 
einer gut gesteuerten Mobilität, Förderung direkter Kontakte zwischen den 
Menschen und Maximierung der entwicklungspolitischen Wirkung der Migration. 

(h) Gewährleistung des Schutzes von Migranten, Flüchtlingen und Vertriebenen. 
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(i) Unterstützung entwicklungsbasierter Lösungen für Flüchtlinge und Vertriebene und 
deren Aufnahmegemeinschaften.  

(j) Unterstützung des Engagements der Diaspora für die Herkunftsländer.  

(k) Förderung schnellerer, preiswerterer und sichererer Heimatüberweisungen sowohl in 
den Ursprungs- als auch in den Empfängerländern, um ihr Entwicklungspotenzial zu 
nutzen. 

 
PLANET 

4.  Umwelt und Klimawandel 
(a) Ausbau der wissenschaftlichen, technischen, personellen und institutionellen 

Kapazitäten für Klima- und Umweltmanagement und -überwachung und die 
durchgängige Berücksichtigung dieser Aspekte; Stärkung der Klima-Governance auf 
regionaler und nationaler Ebene. 

(b) Beitrag zu den Bemühungen der Partner um Erfüllung ihrer 
Klimaschutzverpflichtungen im Einklang mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen, unter anderem durch Umsetzung der national 
festgelegten Beiträge und der Aktionspläne zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
den Klimawandel, einschließlich Synergien zwischen Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen. 

(c) Entwicklung und/oder Stärkung eines nachhaltigen grünen und blauen Wachstums in 
allen Wirtschaftszweigen. 

(d) Ausbau der Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige Energie. Förderung und 
Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich der Energieeffizienz und der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 

(e) Verbesserung lokaler, nationaler, regionaler und kontinentaler multimodaler 
Verkehrsnetze und -dienste, um im Hinblick auf eine CO2-arme, klimaresiliente 
Entwicklung weitere Möglichkeiten für eine nachhaltige, klimaresiliente 
wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu eröffnen. 
Verstärkte Erleichterung und Liberalisierung des Verkehrs, Verbesserung der 
Nachhaltigkeit, der Sicherheit im Straßenverkehr und der Resilienz in den einzelnen 
Bereichen des Verkehrs.  

(f) Stärkere Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften in die Bewältigung des 
Klimawandels, die Erhaltung der Ökosysteme und die Governance der natürlichen 
Ressourcen. Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der Resilienz in 
städtischen Gebieten. 

(g) Förderung der Erhaltung, der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung sowie der 
Wiederherstellung von natürlichen Ressourcen und gesunden Ökosystemen, 
Förderung der Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt und Schutz von 
Wildtieren und -pflanzen. 

(h) Förderung einer integrierten und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
sowie Zusammenarbeit auf dem Gebiet grenzüberschreitender Gewässer. 

(i) Förderung der Erhaltung und Vermehrung der Kohlenstoffbestände durch eine 
nachhaltige Landnutzung, Landnutzungsänderungen und eine nachhaltige 
Forstwirtschaft sowie Bekämpfung von Umweltschäden, Wüstenbildung und 
Bodendegradation. 
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(j) Eindämmung der Entwaldung und Förderung von Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) sowie Bekämpfung des 
illegalen Holzeinschlags, des Handels mit illegal geschlagenem Holz und daraus 
hergestellten Erzeugnissen. 

(k) Unterstützung der Meerespolitik in allen ihren Formen, u. a. durch Schutz, Erhaltung 
und Wiederherstellung von Küsten- und Meeresgebieten, einschließlich 
Ökosystemen, Bekämpfung der Vermüllung der Meere, Bekämpfung der illegalen, 
ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) und Schutz der 
biologischen Vielfalt im Meer. 

(l) Verbesserung der regionalen Katastrophenvorsorge und der Resilienz in Synergie mit 
den Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 

(m) Förderung der Ressourceneffizienz und der Nachhaltigkeit in Verbrauch und 
Produktion, einschließlich der Bekämpfung von Umweltverschmutzung und der 
Förderung eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und Abfällen. 

(n) Unterstützung der Anstrengungen zur Verbesserung der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Diversifizierung, der Wettbewerbsfähigkeit und des Handels sowie 
der Entwicklung des Privatsektors mit besonderem Schwerpunkt auf einem CO2-
armen, klimaresilienten grünen Wachstum, Kleinstunternehmen und KMU sowie auf 
Genossenschaften, unter Nutzung der bestehenden Handelsübereinkünfte mit der EU. 

 
WOHLSTAND 

5.  Inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige 
Arbeit  

(a) Förderung des Unternehmertums, menschenwürdiger Arbeitsplätze und der 
Beschäftigungsfähigkeit durch Aufbau von Fähigkeiten und Kompetenzen, 
einschließlich durch Bildung, durch Verbesserung der Arbeitsnormen und 
Arbeitsbedingungen sowie durch Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, 
insbesondere für junge Menschen. 

(b) Unterstützung nationaler Entwicklungsstrategien zur Maximierung der positiven 
direkten und längerfristigen sozialen Wirkungen und zur Förderung einer 
progressiven Besteuerung und Umverteilungspolitik. 

(c) Verbesserung des Geschäfts- und Investitionsklimas, Schaffung günstiger 
regulatorischer Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung und 
Unterstützung von Unternehmen, insbesondere von KKMU, bei der Expansion ihrer 
Geschäftstätigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

(d) Stärkung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen und eines verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns in 
der gesamten Wertschöpfungskette. 

(e) Steigerung der Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben und Förderung einer stärker 
strategischen Nutzung der öffentlichen Finanzen, auch durch 
Mischfinanzierungsinstrumente, um zusätzliche öffentliche und private Investitionen 
anzuziehen. 

(f) Förderung des Potenzials der Städte als Knotenpunkte für nachhaltiges und 
inklusives Wachstum und Innovation.  
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(g) Förderung des internen wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, 
Stärkung der Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und 
Erleichterung der Entwicklung des Tourismussektors als Hebel für nachhaltige 
Entwicklung. 

(h) Förderung und Diversifizierung der Agrar- und Lebensmittelwertschöpfungsketten, 
Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung, der Wertschöpfung, der regionalen 
Integration, der Wettbewerbsfähigkeit und des Handels sowie Stärkung nachhaltiger, 
CO2-armer und klimaresilienter Innovationen. 

(i) Unterstützung einer nachhaltigen Fischereiwirtschaft und einer nachhaltigen 
Aquakultur. 

(j) Förderung des Zugangs aller zu nachhaltiger Energie, Förderung einer CO2-armen, 
klimaresilienten und ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft im Einklang mit dem 
Pariser Klimaschutzübereinkommen. 

(k) Förderung einer intelligenten, nachhaltigen, inklusiven und sicheren Mobilität sowie 
Verbesserung der Verkehrsverbindungen mit der Union.  

(l) Förderung einer erschwinglichen, inklusiven und zuverlässigen digitalen Vernetzung 
und Stärkung der digitalen Wirtschaft. 

(m) Entwicklung und Stärkung von Märkten und Sektoren in einer Weise, die ein 
inklusives und nachhaltiges Wachstum fördert. 

(n) Unterstützung der Agenda für regionale Integration und einer optimalen 
Handelspolitik sowie Unterstützung der Konsolidierung und Umsetzung von 
Handelsabkommen zwischen der EU und ihren Partnern. 

(o) Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und 
Forschung sowie von offenen Daten und Innovation. 

(p) Förderung des interkulturellen Dialogs und der kulturellen Vielfalt in allen ihren 
Formen sowie Erhaltung und Förderung des kulturellen Erbes. 

(q) Stärkung der Rolle der Frauen im Hinblick auf ihre größere Teilhabe an Wirtschaft 
und Entscheidungsprozessen. 

(r) Verbesserung des Zugangs zu menschenwürdiger Arbeit, Schaffung inklusiverer und 
gut funktionierender Arbeitsmärkte und Einführung beschäftigungspolitischer 
Maßnahmen, die auf menschenwürdige Arbeit für alle, insbesondere die Jugend, 
ausgerichtet sind. 

(s) Förderung eines fairen, nachhaltigen und von Marktverzerrungen unbeeinträchtigten 
Zugangs zu den mineralgewinnenden Sektoren.  

 
FRIEDEN 

6.  Sicherheit, Stabilität und Frieden 
(a) Beitrag zu Frieden und Stabilität durch Stärkung der Resilienz von Staaten, 

Gesellschaften, Gemeinschaften und Individuen gegenüber politischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen, demografischen und gesellschaftlichen Belastungen 
und Schocks. 

(b) Unterstützung von Konfliktprävention, Frühwarnung und Friedenskonsolidierung 
durch Vermittlung, Krisenmanagement und Stabilisierung. 
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(c) Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors, sodass er Individuen und Staat eine 
zunehmend wirkungsvolle und mit Rechenschaftspflicht verbundene Sicherheit im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung bietet.  

(d) Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten militärischer Akteure zur Förderung der 
Entwicklung und der Sicherheit im Interesse der Entwicklung (CBSC). 

(e) Unterstützung regionaler und internationaler Initiativen, die zu Sicherheit, Stabilität 
und Frieden beitragen. 

(f) Prävention und Bekämpfung der zu Gewaltextremismus und Terrorismus führenden 
Radikalisierung. 

(g) Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt, Korruption und organisierter Kriminalität 
und der Geldwäsche.  

(h) Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei der nachhaltigen 
Bewirtschaftung gemeinsamer natürlicher Ressourcen.  

(i) Zusammenarbeit mit Drittländern bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, 
insbesondere durch Kapazitätsaufbau und Infrastrukturentwicklung in Drittländern in 
den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit, sowie 
Unterstützung sozialer Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen radiologischer 
Unfälle für die am stärksten gefährdeten exponierten Bevölkerungsgruppen und zur 
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, Förderung von Wissensmanagement und 
von Aus- und Weiterbildung im kerntechnischen Bereich. 

(j) Verbesserung der Gefahrenabwehr im Seeverkehr im Hinblick auf sichere, saubere 
und nachhaltig bewirtschaftete Ozeane.  

(k) Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Cybersicherheit, robuste digitale Netze, 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre. 

 
PARTNERSCHAFT 

7. Partnerschaft 
(a) Verbesserung der Eigenverantwortung der Länder, der Partnerschaft und des 

Dialogs, um zu einer wirksameren Entwicklungszusammenarbeit in all ihren 
Dimensionen beizutragen (unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen 
Herausforderungen für die am wenigsten entwickelten Länder und die von 
Konflikten betroffenen Länder sowie der spezifischen Herausforderungen des 
Übergangs für die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer). 

(b) Vertiefung des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen 
Dialogs zwischen der Union und Drittländern und regionalen Organisationen und 
Unterstützung der Umsetzung bilateraler und internationaler Verpflichtungen. 

(c) Förderung gutnachbarlicher Beziehungen, der regionalen Integration, einer besseren 
Vernetzung, der Zusammenarbeit und des Dialogs. 

(d) Förderung günstiger Rahmenbedingungen für Organisationen der Zivilgesellschaft, 
einschließlich Stiftungen, zur Stärkung ihrer nennenswerten und strukturierten 
Beteiligung an der heimischen Politik und ihrer Fähigkeit, als unabhängige Akteure 
Einfluss auf Entwicklung und Governance zu nehmen, und Stärkung neuer Formen 
von Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft, Förderung eines 
substanziellen strukturierten Dialogs mit der Union und effektive Nutzung 
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länderspezifischer Fahrpläne für die Zusammenarbeit der EU mit der 
Zivilgesellschaft. 

(e) Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Unterstützung ihrer Rolle als 
Politikgestalter und Entscheidungsträger, um die lokale Entwicklung zu fördern und 
die Regierungsführung zu verbessern; 

(f) Wirksamere Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in Drittländern, unter anderem 
durch uneingeschränkten Einsatz von Wirtschafts- und Kulturdiplomatie und 
auswärtiger Öffentlichkeitsarbeit. 

(g) Zusammenarbeit mit Industrieländern und weiter fortgeschrittenen 
Entwicklungsländern in Fragen, die die Umsetzung der Agenda 2030, globale 
öffentliche Güter und Herausforderungen betreffen, auch im Bereich der Süd-Süd- 
und der Dreieckskooperation.  

(h) Ergebnisorientierte Förderung der regionalen Integration und Zusammenarbeit durch 
Unterstützung der regionalen Integration und des regionalen Dialogs. 

 

B. Besondere Bereiche für den Nachbarschaftsraum 
(a) Förderung einer verstärkten politischen Zusammenarbeit. 

(b) Unterstützung bei der Umsetzung von Assoziierungsabkommen oder anderen 
bestehenden und künftigen Abkommen sowie von gemeinsam vereinbarten 
Assoziierungsagenden und Partnerschaftsprioritäten oder gleichwertigen 
Dokumenten. 

(c) Förderung einer verstärkten Partnerschaft zwischen den Gesellschaften der Union 
und den Partnerländern, unter anderem durch direkte Kontakte zwischen den 
Menschen. 

(d) Stärkung der regionalen Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Östlichen 
Partnerschaft, der Union für den Mittelmeerraum, der Zusammenarbeit in der 
gesamten unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallenden Region und der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit. 

(e) Verwirklichung einer schrittweisen Integration in den Binnenmarkt der Union und 
einer engeren sektorspezifischen und sektorübergreifenden Zusammenarbeit, 
einschließlich durch Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den 
Besitzstand der Union und andere einschlägige internationale Standards sowie durch 
Verbesserung des Marktzugangs — auch durch vertiefte und umfassende 
Freihandelszonen — sowie durch den dafür erforderlichen Institutionenaufbau und 
Investitionen. 
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ANHANG III 
INTERVENTIONSBEREICHE FÜR DIE THEMATISCHEN PROGRAMME 

 
1. INTERVENTIONSBEREICHE FÜR DAS PROGRAMM „MENSCHENRECHTE 

UND DEMOKRATIE“ 

• Beitrag zur Förderung der Grundwerte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
universellen Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte, der Achtung der 
Menschenwürde, der Grundsätze Nichtdiskriminierung, Gleichheit und Solidarität 
sowie der Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts.  

• Ermöglichung einer Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft in 
Menschenrechts- und Demokratiefragen, auch in heiklen und dringenden Fällen. Um 
die nachstehenden Ziele zu erreichen, ist auf allen Ebenen eine kohärente und 
ganzheitliche Strategie zu entwickeln. 

• Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, Beitrag zur Schaffung 
von Gesellschaften, in denen Partizipation, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht, Solidarität und Gleichheit vorherrschen. Die 
Achtung und die Wahrung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle sind 
im Einklang mit den Grundsätzen der Allgemeingültigkeit, der Unteilbarkeit sowie 
der wechselseitigen Abhängigkeit der Menschenrechte zu überwachen, zu fördern 
und zu stärken. Das Programm erstreckt sich auf bürgerliche, politische, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Herausforderungen im Bereich der 
Menschenrechte sind anzugehen, die Zivilgesellschaft ist zu stärken und 
Menschenrechtsverteidiger sind zu schützen und ihre Einflussmöglichkeiten zu 
stärken, auch wenn es um die ihres Handlungsspielraums. 

• Entwicklung, Stärkung und Schutz der Demokratie, umfassende Behandlung aller 
Aspekte einer demokratischen Regierungsführung einschließlich der Stärkung des 
demokratischen Pluralismus, Stärkung der Bürgerbeteiligung und Unterstützung 
glaubwürdiger, inklusiver und transparenter Wahlprozesse. Die Demokratie ist durch 
Wahrung der wichtigsten Pfeiler der demokratischen Systeme – wie 
Rechtsstaatlichkeit, demokratische Normen und Werte, unabhängige Medien, 
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen einschließlich politischer Parteien 
und Parlamenten – sowie durch Korruptionsbekämpfung zu stärken. Die 
Wahlbeobachtung trägt in vollem Umfang zur umfassenderen Unterstützung der 
demokratischen Prozesse bei. In diesem Zusammenhang werden die EU-
Wahlbeobachtung und das Follow-up zu den Empfehlungen der EU-
Wahlbeobachtungsmissionen weiterhin einen wichtigen Bestandteil des Programms 
bilden. 

• Förderung eines wirksamen Multilateralismus und strategischer Partnerschaften, 
Beitrag zur Stärkung der Kapazitäten internationaler, regionaler und nationaler 
Strukturen durch Förderung und Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. Strategische Partnerschaften werden stark ausgebaut, wobei dem 
Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR), dem Internationalen 
Strafgerichtshof (IStGH) und den einschlägigen regionalen und nationalen 
Menschenrechtsmechanismen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. Darüber 
hinaus werden im Rahmen des Programms Bildung und Forschung im Bereich 
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Menschenrechte und Demokratie gefördert, unter anderem über das Netzwerk 
„Global Campus“ für Menschenrechte und Demokratie. 
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2. INTERVENTIONSBEREICHE FÜR DAS PROGRAMM „ORGANISATIONEN 
DER ZIVILGESELLSCHAFT“  

1.  Handlungsspielraum für eine inklusive, partizipierende, starke und 
unabhängige Zivilgesellschaft in den Partnerländern  

(a) Schaffung von günstigen Bedingungen für Bürgerbeteiligung und 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten, u. a. durch Stiftungen.  

(b) Aufbau der Kapazitäten von Organisationen der Zivilgesellschaft wie z. B. 
Stiftungen als Akteure, die auf Entwicklung und Governance Einfluss nehmen. 

(c) Ausbau der Kapazitäten der zivilgesellschaftlichen Netzwerke, Plattformen und 
Allianzen der Partnerländer. 

 

2.  Entwicklungspolitischer Dialog mit und zwischen Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

(a) Förderung anderer, verschiedene Interessenträger einbeziehender Dialogforen, 
einschließlich der Interaktion zwischen Menschen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, lokalen Behörden, Mitgliedstaaten, Partnerländern und anderen 
wichtigen entwicklungspolitischen Interessenträgern. 

(b) Ermöglichung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs zwischen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren. 

(c) Sicherstellung eines substanziellen und kontinuierlichen strukturierten Dialogs und 
von Partnerschaften mit der EU. 

 

3.  Sensibilisierung, Wissen und Engagement der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger in Entwicklungsfragen 

(a) Verbesserung der Möglichkeiten der Menschen, sich stärker zu engagieren.  

(b) Mobilisierung öffentlicher Unterstützung in der Union, in Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidaten für die Strategien der Partnerländer zur Förderung einer 
nachhaltigen und inklusiven Entwicklung. 

 

3. INTERVENTIONSBEREICHE FÜR DAS PROGRAMM „STABILITÄT UND 
FRIEDEN“ 

 
1.  Unterstützung bei der Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und 

Krisenvorsorge 
Die Union leistet technische und finanzielle Unterstützung für Maßnahmen zum Aufbau 
und zur Stärkung der Kapazitäten der Partner für die Verhütung von Konflikten, die 
Konsolidierung des Friedens und die Deckung des Bedarfs in Vor- und 
Nachkrisensituationen in enger Koordinierung mit den Vereinten Nationen und anderen 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen sowie staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren hauptsächlich in folgenden Bereichen unter besonderer 
Berücksichtigung der Partizipation von Frauen: 
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(a) Frühwarnung und konfliktsensible Risikoanalyse, vertrauensbildende Maßnahmen, 
Vermittlungs-, Dialog- und Aussöhnungsmaßnahmen. 

(b) Wiederaufbau nach Konflikten und Katastrophen. 

(c) Maßnahmen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung.  

(d) Konfliktverhütung und Krisenreaktion. 

(e) Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und Entwicklung (CBSD). 

 

2.  Unterstützung bei der Bewältigung globaler und transregionaler Bedrohungen 
und sich abzeichnender Bedrohungen 

Die Union leistet technische und finanzielle Unterstützung, um die Anstrengungen der Partner 
und die Maßnahmen der Union zur Bewältigung globaler und transregionaler Bedrohungen 
und sich abzeichnender Bedrohungen hauptsächlich in folgenden Bereichen zu unterstützen: 

(a) Gefährdung von Recht und Ordnung sowie der Sicherheit von Individuen, 
einschließlich durch Terrorismus, Gewaltextremismus, organisierte Kriminalität, 
Cyberkriminalität, hybride Bedrohungen, illegalen Handel und Transit.  

(b) Bedrohungen des öffentlichen Raums, der kritischen Infrastrukturen, der 
Cybersicherheit, der öffentlichen Gesundheit, der Umweltstabilität und der 
Sicherheit im Seeverkehr sowie Gefahren aufgrund der Auswirkungen des 
Klimawandels. 

(c) Verringerung von Gefahren im Zusammenhang mit chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Materialien oder Stoffen, unabhängig davon, ob sie 
absichtlich herbeigeführt werden, auf Unfälle zurückgehen oder natürliche Ursachen 
haben, und im Zusammenhang mit den betreffenden Anlagen. 

(d) Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und Entwicklung (CBSD). 

 
 
4. INTERVENTIONSBEREICHE FÜR DAS PROGRAMM „GLOBALE 

HERAUSFORDERUNGEN“ 
 

A.  MENSCHEN 
 

1. Gesundheit 
(a) Entwicklung wesentlicher Elemente eines wirksamen und umfassenden 

Gesundheitssystems, die am besten auf supranationaler Ebene angegangen werden, 
um einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten, auch im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit einhergehenden Rechte, 
sicherzustellen. 

(b) Stärkung globaler Initiativen, die wesentliche Voraussetzungen für eine universelle 
Gesundheitsversorgung darstellen, durch Übernahme einer globalen Führungsrolle 
beim Konzept „Gesundheit in allen Politikbereichen“, das auf eine kontinuierliche 
Versorgung abzielt, einschließlich Gesundheitsförderung, von der Prävention bis zur 
Nachbehandlung. 
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(c) Verbesserung des globalen Gesundheitsschutzes durch Forschung und Kontrolle auf 
dem Gebiet der übertragbaren Krankheiten, Umsetzung von Fachwissen in neue 
Produkte und Politikansätze zur Bewältigung der sich verändernden Krankheitslast 
(nicht übertragbare Krankheiten, alle Formen von Mangelernährung und 
Umweltrisikofaktoren), und Gestaltung der Weltmärkte zur Verbesserung des 
Zugangs zu grundlegenden medizinischen Produkten und Gesundheitsdiensten, vor 
allem im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. 

 

2. Bildung  
(a) Förderung gemeinsamer weltweiter Anstrengungen zur Verwirklichung einer 

inklusiven, gleichberechtigen und hochwertigen Bildung auf allen Ebenen, auch in 
Not- und Krisensituationen. 

(b) Stärkung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte durch Partnerschaften und 
Allianzen im Hinblick auf bürgerschaftliches Engagement und produktive, inklusive 
und resiliente Gesellschaften. 

(c) Unterstützung globaler Maßnahmen zur Verringerung sämtlicher Dimensionen der 
Ungleichheit, z. B. der Kluft zwischen Mädchen/Frauen und Jungen/Männern, um 
sicherzustellen, dass alle die gleichen Chancen haben, am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben teilzuhaben. 

 

3. Frauen und Kinder 
(a) Übernahme einer Führungsrolle und Unterstützung der globalen Bemühungen, 

Partnerschaften und Allianzen zur Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen; dazu zählen körperliche, psychologische, sexuelle, 
wirtschaftliche und sonstige Formen der Gewalt und Diskriminierung, auch 
Ausgrenzung, die Frauen in den verschiedenen Bereichen ihres privaten und 
öffentlichen Lebens erfahren. 

(b) Förderung neuer Initiativen zum Aufbau besserer Kinderschutzsysteme in 
Drittländern, um sicherzustellen, dass Kinder in allen Bereichen vor Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung geschützt werden, u. a. durch Förderung des 
Übergangs von einer institutionellen Kinderbetreuung zu einer Betreuung im lokalen 
Umfeld. 

 

4. Migration, Flucht und Vertreibung 
(a) Gewährleistung einer kontinuierlichen Führungsrolle der EU bei der Gestaltung der 

globalen Agenda für den Umgang mit allen Aspekten von Migration, Flucht und 
Vertreibung. 

(b) Lenkung und Unterstützung globaler und regionenübergreifender Politikdialoge, 
einschließlich des Austauschs und der Zusammenarbeit in den Bereichen Migration, 
Flucht und Vertreibung. 

(c) Unterstützung bei der Umsetzung von internationalen und EU-Verpflichtungen im 
Bereich Migration, Flucht und Vertreibung, u. a. im Anschluss an den Globalen Pakt 
für Migration und den Globalen Pakt für Flüchtlinge. 
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(d) Verbesserung der globalen Faktengrundlage, auch hinsichtlich des Zusammenhangs 
zwischen Migration und Entwicklung, und Einleitung von Pilotmaßnahmen zur 
Entwicklung innovativer operativer Konzepte im Bereich Migration, Flucht und 
Vertreibung. 

5. Menschenwürdige Arbeit, Sozialschutz und Ungleichheit  
(a) Gestaltung der globalen Agenda und Unterstützung von Initiativen zur Aufnahme 

einer soliden Komponente für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit im Einklang mit 
den europäischen Werten. 

(b) Beitrag zur globalen Agenda für menschenwürdige Arbeit, insbesondere im Rahmen 
der globalen Wertschöpfungsketten, und Verbesserung des Wissens über wirksame 
beschäftigungspolitische Maßnahmen, die dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
entsprechen, einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung und des 
lebenslangen Lernens. 

(c) Unterstützung globaler Initiativen für einen universellen Sozialschutz, die sich an 
den Grundsätzen der Effizienz, Nachhaltigkeit und Gleichheit orientieren, 
einschließlich Unterstützung bei der Bekämpfung von Ungleichheiten und zur 
Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts. 

(d) Fortlaufende weltweite Forschung und Entwicklung durch soziale Innovationen, die 
die soziale Inklusion fördern und den Bedürfnissen der am stärksten benachteiligten 
Gruppen der Gesellschaft gerecht werden. 

 

6. Kultur 
(a) Förderung von Initiativen für kulturelle Vielfalt und des interkulturellen Dialogs für 

ein friedliches Miteinander der Gemeinschaften. 

(b) Förderung der Kultur als Motor für eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung und Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich des kulturellen 
Erbes. 

 

B.  PLANET 
1. Gewährleistung einer gesunden Umwelt und Bekämpfung des Klimawandels 
(a) Stärkung der globalen Klima- und Umwelt-Governance, Umsetzung des Pariser 

Klimaschutzübereinkommens, der Übereinkommen von Rio und anderer 
multilateraler Umweltübereinkommen. 

(b) Förderung der externen Dimension der internen Umwelt- und Klimaschutzpolitik der 
Union. 

(c) Einbeziehung von Umwelt- und Klimaschutz- und Katastrophenvorsorgezielen in die 
Politikmaßnahmen, Pläne und Investitionen, u. a. anhand verbesserter Kenntnisse 
und Informationen. 

(d) Umsetzung von internationalen und EU-Initiativen zur Förderung des Klimaschutzes 
und der Anpassung an den Klimawandel sowie einer klimaresilienten, 
emissionsarmen Entwicklung, u. a. durch die Umsetzung der national festgelegten 
Beiträge und von Strategien für eine emissionsarme und klimaresiliente 
Entwicklung, Förderung der Katastrophenvorsorge, Eindämmung der 
Umweltschäden und des Verlusts an biologischen Vielfalt, Förderung der Erhaltung 
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und nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung von terrestrischen und marinen 
Ökosystemen und erneuerbaren natürlichen Ressourcen wie Land, Wasser, Ozeanen, 
Förderung einer nachhaltigen Fischerei und Waldbewirtschaftung, Bekämpfung der 
Entwaldung, der Bodendegradation, des illegalen Holzeinschlags, des illegalen 
Artenhandels und der Umweltverschmutzung, Gewährleistung einer gesunden 
Umwelt, Befassung mit neuen Klima- und Umweltfragen, Förderung der 
Ressourceneffizienz, der Nachhaltigkeit in Verbrauch und Produktion sowie eines 
umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und Abfällen, Unterstützung des 
Übergangs zu einer emissionsarmen, klimaresilienten grünen Kreislaufwirtschaft. 

 

2. Nachhaltige Energie 
(a) Unterstützung globaler Anstrengungen, Verpflichtungen, Partnerschaften und 

Allianzen, einschließlich des Übergangs zu nachhaltiger Energie. 

(b) Ermutigung der Partnerregierungen, eine Energiepolitik und Marktreformen zur 
Schaffung eines günstigen Umfelds für Investitionen zu verfolgen, die den Zugang 
zu erschwinglichen, modernen, zuverlässigen und nachhaltigen 
Energiedienstleistungen verbessern und dabei den Schwerpunkt gezielt auf 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz legen. 

(c) Ermittlung, Identifizierung, globale Verbreitung sowie Unterstützung von 
wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodellen mit Skalierbarkeits- und 
Reproduzierbarkeitspotenzial zur Bereitstellung innovativer und digitaler 
Technologien durch innovative Forschung, um insbesondere für dezentrale 
Konzepte, die eine Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen ermöglichen, auch 
in Gebieten, in denen die lokalen Marktkapazitäten begrenzt sind, mehr Effizienz zu 
erreichen. 

 

C.  WOHLSTAND 
 
1. Nachhaltiges und inklusives Wachstum, menschenwürdige Arbeit und 

Beteiligung des Privatsektors 
(a) Förderung nachhaltiger privater Investitionen durch innovative 

Finanzierungsmechanismen und Risikoteilung. 

(b) Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und des Investitionsklimas 
durch Unterstützung eines verstärkten Dialogs zwischen öffentlichem und privatem 
Sektor und Aufbau von Kapazitäten von Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen. 

(c) Unterstützung der Handelspolitik und der Handelsabkommen der Union sowie ihrer 
Umsetzung; Verbesserung des Zugangs zu Märkten von Partnerländern und 
Förderung von Handels-, Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen 
aus der Union — bei gleichzeitiger Beseitigung von Marktzugangs- und 
Investitionshindernissen. 

(d) Förderung eines wirksamen Maßnahmenmix zur Unterstützung der wirtschaftlichen 
Diversifizierung, der Wertschöpfung und der regionalen Integration sowie einer 
nachhaltigen grünen und blauen Wirtschaft. 
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(e) Förderung des Zugangs zu digitalen Technologien, einschließlich der Förderung des 
Zugangs zu Finanzmitteln und der finanziellen Teilhabe. 

(f) Förderung der Nachhaltigkeit in Verbrauch und Produktion sowie von innovativen 
Technologien und Verfahren für eine CO2-arme, ressourceneffiziente 
Kreislaufwirtschaft. 

 

2. Ernährungssicherheit 
(a) Unterstützung und Beeinflussung internationaler Strategien, Organisationen, 

Mechanismen und Akteure im Zusammenhang mit der Umsetzung wichtiger globaler 
politischer Fragen und Rahmenbedingungen im Bereich der Ernährungssicherheit. 

(b) Verbesserung der Verfügbarkeit globaler öffentlicher Güter mit dem Ziel, Hunger 
und Mangelernährung zu beenden; Instrumente wie das Globale Netzwerk gegen 
Ernährungskrisen tragen dazu bei, dass auf Ernährungskrisen und Ernährungsfragen 
im humanitären, Entwicklungs- und Friedenskontext angemessen eingegangen 
werden kann (und somit zur Mobilisierung von Mitteln im Rahmen der dritten Säule 
beigetragen wird). 

(c) Bekräftigung der zentralen Rolle einer nachhaltigen Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur auf globaler Ebene für die Verbesserung der Ernährungssicherheit, die 
Beseitigung der Armut, die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Klimaschutz und die 
Anpassung an den Klimawandel, die Resilienz und gesunde Ökosysteme. 

(d) Förderung von Innovationen durch internationale Forschung und Aufbau von Wissen 
und Fachkenntnissen in der Welt, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, der biologische Vielfalt in der 
Landwirtschaft, globalen und inklusiven Wertschöpfungsketten, der 
Lebensmittelsicherheit, verantwortungsvollen Investitionen und der Regelung von 
Fragen des Besitzes an Grund und Boden sowie an natürlichen Ressourcen. 

 

D.  PARTNERSCHAFTEN 
1. Stärkung der Rolle der lokalen Behörden als Entwicklungsakteure 
(a) Ausbau der Kapazitäten der Netze, Plattformen und Allianzen lokaler Behörden in 

Europa und im Süden zwecks Sicherung eines substanziellen und kontinuierlichen 
Politikdialogs zu Entwicklungsfragen und zur Förderung der demokratischen 
Regierungsführung, insbesondere durch den Territorialen Ansatz für die lokale 
Entwicklung. 

(b) Verstärkung der Interaktion mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern in 
Entwicklungsfragen (Sensibilisierung, Wissensaustausch, Engagement), 
insbesondere im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung, auch 
in der Union, Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern. 

 
2. Förderung inklusiver Gesellschaften, einer guten wirtschaftspolitischen 

Steuerung, einschließlich einer gerechten und inklusiven Mobilisierung 
inländischer Einnahmen, einer transparenten Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen und einer wirksamen und inklusiven Verwendung öffentlicher Gelder. 
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ANHANG IV 
INTERVENTIONSBEREICHE FÜR KRISENREAKTIONSMASSNAHMEN 

 

1.  Maßnahmen zur Stabilisierung und Konfliktverhütung in Dringlichkeitsfällen, 
sich abzeichnenden Krisen und Krisen- und Nachkrisensituationen 

Krisenreaktionsmaßnahmen nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a dienen einer wirksamen 
Reaktion der Union auf die folgenden außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Situationen: 

(a) Dringlichkeitsfälle, Krisensituationen, sich abzeichnende Krisen und 
Naturkatastrophen; 

(b) Situationen, die eine Bedrohung der Demokratie, von Recht und Ordnung, des 
Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder der Sicherheit und des 
Schutzes von Individuen, insbesondere jener, die in instabilen Situationen 
geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt sind, darstellen; 

(c) Situationen, die in einen bewaffneten Konflikt zu eskalieren drohen oder das 
betreffende Drittland bzw. die betreffenden Drittländer erheblich destabilisieren 
könnten. 

 

2.  Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz und zur Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und Entwicklungsmaßnahmen  

Die Krisenreaktionsmaßnahmen nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b sind so zu konzipieren, 
dass sie die Resilienz wirksam stärken und die Verbindung zwischen humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen herstellen, die durch geografische und thematische Programme 
nicht zügig angegangen werden können.  

Die Maßnahmen können Folgendes abdecken:  

(a) Stärkung der Resilienz durch Unterstützung von Individuen, Gemeinschaften, 
Institutionen und Ländern, um es ihnen zu erleichtern, sich auf politische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Belastungen und Schocks, Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verursachte Katastrophen, Konflikte und globale Bedrohungen 
vorzubereiten, ihnen standzuhalten, sich daran anzupassen und sich rasch davon zu 
erholen, unter anderem durch Stärkung der Kapazitäten von Staaten, bei erheblichen 
Belastungen rasch staatliche Kernfunktionen aufzubauen, zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen, Stärkung des grundlegenden sozialen und politischen 
Zusammenhalts sowie der Kapazitäten von Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen, Chancen und Risiken in friedlicher und stabiler Weise anzugehen und 
Existenzgrundlagen aufzubauen, zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 

(b) Abfederung der kurzfristigen negativen Auswirkungen exogener Schocks, die zu 
makroökonomischer Instabilität führen, Sicherstellung sozioökonomischer Reformen 
und öffentlicher Ausgaben, mit denen vorrangig die sozioökonomische Entwicklung 
und die Armutsbekämpfung gefördert werden. 

(c) Durchführung kurzfristiger Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen, um den 
Opfern von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, 
Konflikten und globalen Bedrohungen ein Mindestmaß an sozioökonomischer 
Integration zu ermöglichen und so bald wie möglich die Voraussetzungen für eine 
Wiederaufnahme der Entwicklung auf der Grundlage der von den betreffenden 
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Ländern und Regionen festgelegten langfristigen Ziele zu schaffen; dazu gehört die 
Deckung des dringenden und unmittelbaren Bedarfs, der durch die 
Migrationsbewegungen (Flüchtlinge, Vertriebene und Rückkehrer) infolge von 
Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen entsteht.    

(d) Unterstützung der Staaten oder Regionen bei der Einrichtung kurzfristiger 
Mechanismen zur Katastrophenprävention und -vorsorge, einschließlich zur 
Früherkennung und Frühwarnung, um die Folgen von Katastrophen zu begrenzen. 

3.  Maßnahmen im Zusammenhang mit außenpolitischen Belangen und Prioritäten 
Die Krisenreaktionsmaßnahmen zur Unterstützung der Ziele nach Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe c dienen der Unterstützung der Außenpolitik der Union in politischen, 
wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Fragen. Sie müssen die Union in die Lage 
versetzen zu handeln, wenn ein dringendes oder zwingendes außenpolitisches Interesse 
besteht oder sich ein Fenster der Gelegenheit zur Erreichung der Ziele der Union ergibt und 
rasch reagiert werden muss und die Ziele auf andere Weise nur schwer zu erreichen wären.  

Die Maßnahmen können Folgendes abdecken: 

(a) Unterstützung der Strategien der Union für die bilaterale, regionale und 
regionenübergreifende Zusammenarbeit durch Förderung des Politikdialogs und 
Ausarbeitung kollektiver Ansätze und Antworten auf globale Herausforderungen, 
einschließlich Migrations- und Sicherheitsfragen, und Nutzung von Fenstern der 
Gelegenheit in diesem Zusammenhang. 

(b) Unterstützung der Handelspolitik und der Handelsabkommen der Union sowie ihrer 
Umsetzung und der Verbesserung des Zugangs zu Märkten von Partnerländern und 
der Förderung von Handels-, Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten für 
Unternehmen aus der Union, insbesondere KMU, — bei gleichzeitiger Beseitigung 
von Marktzugangs- und Investitionshindernissen — durch Wirtschaftsdiplomatie und 
Zusammenarbeit von Unternehmen und bei Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

(c) Beiträge zur Umsetzung der internationalen Dimension der internen Politikbereiche 
der Union, unter anderem in den Bereichen Umwelt, Klimawandel, Energie, und 
Zusammenarbeit in Fragen der Bewirtschaftung der Ozeane und der Meerespolitik. 

(d) breit angelegte Förderung der Kenntnisse über die Union und ihrer Sichtbarkeit und 
Rolle auf der Weltbühne durch Mittel der strategischen Kommunikation, Public 
Diplomacy, Kontakte zwischen den Menschen, Kulturdiplomatie, Zusammenarbeit 
im Bildungs- und im Hochschulbereich sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung 
der Werte und Interessen der Union. 

Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung innovativer Strategien oder Initiativen, die den 
aktuellen oder kurz- bis mittelfristigen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Prioritäten 
entsprechen, einschließlich des Potenzials, dass sie in künftige Maßnahmen im Rahmen 
geografischer oder thematischer Programme einfließen. Sie konzentrieren sich auf die 
Vertiefung der Beziehungen und des Dialogs der Union und der Bildung von Partnerschaften 
und Allianzen mit wichtigen Ländern von strategischem Interesse, insbesondere den 
Schwellenländern und Ländern mit mittlerem Einkommen, die auf der Weltbühne, in der 
Weltordnungspolitik, der Außenpolitik, der internationalen Wirtschaft und in multilateralen 
Foren eine immer wichtigere Rolle spielen. 
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ANHANG V 
PRIORITÄRE BEREICHE FÜR EFSD+-MASSNAMEN IM RAHMEN DER 

GARANTIE FÜR AUSSENMAßNAHMEN 
Die EFSD+-Maßnahmen, die im Rahmen der Garantie für Außenmaßnahmen unterstützt 
werden können, zielen insbesondere auf die folgenden prioritären Bereiche ab: 
 

(a) Bereitstellung von Finanzmitteln und Unterstützung für die Entwicklung des 
Privatsektors und von Genossenschaften im Einklang mit den Bedingungen nach 
Artikel 209 Absatz 2 der [Haushaltsordnung] mit besonderem Schwerpunkt auf 
lokalen Unternehmen sowie Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen, auf der 
Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze und der Förderung des Beitrags 
europäischer Unternehmen zum Zweck des EFSD+; 

(b) Beseitigung der Hindernisse für private Investitionen durch Bereitstellung von 
Finanzierungsinstrumenten, die auch auf die Landeswährung des betreffenden 
Partnerlandes lauten können, einschließlich Erstverlustgarantien für Portfolios, 
Garantien zugunsten von Projekten des Privatsektors wie etwa Darlehensgarantien 
für kleine und mittlere Unternehmen und Garantien für spezifische Risiken bei 
Infrastrukturprojekten und für anderes Risikokapital; 

(c) Mobilisierung von Finanzmitteln der Privatwirtschaft mit besonderem Schwerpunkt 
auf Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen durch Beseitigung von Engpässen 
und Hemmnissen für Investitionen; 

(d) Stärkung der sozioökonomischen Sektoren und Bereiche sowie der damit 
verbundenen öffentlichen und privaten Infrastrukturen und einer nachhaltigen 
Vernetzung, u. a. in den Bereichen erneuerbare und nachhaltige Energiequellen, 
Wasser- und Abfallbewirtschaftung, Verkehr, Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie Umwelt, nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, nachhaltige Landwirtschaft und blaue Wirtschaft, soziale Infrastruktur, 
Gesundheit und Humankapital, mit dem Ziel, die sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen zu verbessern; 

(e) Beitrag zum Klimaschutz, Umweltschutz und Umweltmanagement; 

(f) Beitrag zur Bewältigung spezifischer Ursachen der irregulären Migration, durch 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, sowie Förderung der Resilienz der 
Transit- und Aufnahmegemeinschaften und Beitrag zur nachhaltigen 
Wiedereingliederung von Migranten, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren, und 
zwar unter gebührender Berücksichtigung der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der 
guten Regierungsführung und der Menschenrechte. 
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ANHANG VI 
STRUKTUR UND LENKUNG DES EFSD+ 

1. Struktur des EFSD+  
1. Der EFSD setzt sich aus regionalen Investitionsplattformen zusammen, die auf 

Grundlage der Arbeitsmethoden, Verfahren und Strukturen der bestehenden 
Mischfinanzierungsfazilitäten der Union für den Außenbereich, die ihre 
Mischfinanzierungen mit den unter die Garantie für Außenmaßnahmen fallenden 
Maßnahmen im Rahmen des EFSD+ kombinieren können, geschaffen werden.  

2. Für die Verwaltung des EFSD+ ist die Kommission zuständig.  

2. Strategieausschuss des EFSD+ 
1.  Bei der Verwaltung des EFSD+ wird die Kommission von einem Strategieausschuss 

beraten; hiervon ausgenommen sind Maßnahmen im Rahmen der EU-
Erweiterungspolitik, die durch [IPA III] finanziert werden und für die der 
Strategieausschuss des Investitionsrahmens für den westlichen Balkan (WBIF) 
zuständig sein wird. 

2.  Der Strategieausschuss berät die Kommission zu der strategischen Ausrichtung und 
den Prioritäten der unter die Garantie für Außenmaßnahmen fallenden Investitionen 
im Rahmen des EFSD+ und leistet einen Beitrag zu ihrer Ausrichtung auf die 
Leitgrundsätze und wichtigsten Ziele des Handelns der Union in den Bereichen 
Außenpolitik, Entwicklungspolitik und Europäische Nachbarschaftspolitik, sowie auf 
die Ziele des Artikels 3 dieser Verordnung und den Zweck des EFSD+ nach 
Artikel 26. Er unterstützt die Kommission außerdem bei der Festlegung der 
übergeordneten Investitionsziele bei der Verwendung der Garantie für 
Außenmaßnahmen zur Unterstützung von EFSD+-Maßnahmen und überwacht die 
angemessene und diversifizierte geografische und thematische Abdeckung der 
Investitionsfenster.  

3.  Der Strategieausschuss unterstützt ferner die allgemeine Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz zwischen den regionalen Investitionsplattformen, 
zwischen den drei Säulen des Europäischen Investitionsplans, zwischen dem 
Europäischen Investitionsplan und den sonstigen Anstrengungen der Union im 
Bereich der Migration und der Umsetzung der Agenda 2030 sowie mit anderen in 
dieser Verordnung vorgesehenen Programmen. 

4.  Der Strategieausschuss setzt sich aus Vertretern der Kommission und des Hohen 
Vertreters, aller Mitgliedstaaten und der Europäischen Investitionsbank zusammen. 
Das Europäische Parlament erhält Beobachterstatus. Beitragleistenden Parteien, 
förderfähigen Gegenparteien, Partnerländern, einschlägigen regionalen 
Organisationen und anderen Interessenträgern kann gegebenenfalls Beobachterstatus 
eingeräumt werden. Der Strategieausschuss wird vor der Aufnahme eines neuen 
Beobachters konsultiert. Der Vorsitz des Strategieausschusses wird von der 
Kommission und dem Hohen Vertreter gemeinsam geführt.  

5.  Der Strategieausschuss tritt mindestens zwei Mal im Jahr zusammen und nimmt 
Stellungnahmen nach Möglichkeit im Konsens an. Weitere Sitzungen können zu 
jeder Zeit vom Vorsitz oder auf Antrag eines Drittels der Ausschussmitglieder 
anberaumt werden. Kann kein Konsens erzielt werden, so finden die Stimmrechte 
Anwendung, die in der ersten Sitzung des Strategieausschusses vereinbart und in der 
Geschäftsordnung festgeschrieben wurden. Diese Stimmrechte tragen der 
Finanzierungsquelle gebührend Rechnung. In der Geschäftsordnung wird der 
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Rahmen für die Rolle der Beobachter festgelegt. Die Protokolle und Tagesordnungen 
der Sitzungen des Strategieausschusses werden nach ihrer Annahme veröffentlicht.  

6.  Die Kommission erstattet dem Strategieausschuss jährlich Bericht über die 
Fortschritte bei der Durchführung des EFSD+. Ergänzend dazu berichtet der 
Strategieausschuss des WBIF über die Fortschritte bei der Umsetzung des 
Garantieinstruments für die Erweiterungsregion. Der Strategieausschuss organisiert 
regelmäßig eine Konsultation einschlägiger Interessenträger über die strategische 
Ausrichtung und Durchführung des EFSD+.  

7.  Ungeachtet der Beteiligung zweier Strategieausschüsse bedarf es eines einzigen, 
einheitlichen Rahmens für das Risikomanagement beim EFSD+. 

3. Regionale Exekutivausschüsse  
Die Exekutivausschüsse der regionalen Investitionsplattformen unterstützen die Kommission 
auf der Ebene der Umsetzung dabei, regionale und branchenspezifische Investitionsziele 
sowie regionale, branchenbezogene und thematische Investitionsfenster festzulegen, und 
geben Stellungnahmen zu Mischfinanzierungen und zur Verwendung der Garantie für 
Außenmaßnahmen zur Abdeckung von EFSD+-Maßnahmen ab. 
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ANHANG VII 
LISTE DER ZENTRALEN LEISTUNGSINDIKATOREN 

In Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung dient die folgende Liste der 
zentralen Leistungsindikatoren der besseren Messung des Beitrags der Union zur 
Verwirklichung ihrer spezifischen Ziele.  
 

(1) Stand der Rechtsstaatlichkeit  

(2) Anteil der Bevölkerung, die unterhalb der internationalen Armutsgrenze lebt  

(3) Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter, der heranwachsenden Mädchen und der 
Kinder unter 5 Jahren, die durch Ernährungsprogramme mit EU-Unterstützung 
erreicht wurden 

(4) Zahl der 1-Jährigen, die mit EU-Unterstützung umfassend geimpft wurden 

(5) Zahl der Schülerinnen und Schüler, die mit EU-Unterstützung in einer 
Bildungseinrichtung der Primar-/Sekundarstufe eingeschrieben sind 

(6) Menge der mit EU-Unterstützung reduzierten oder vermiedenen 
Treibhausgasemissionen (Kilotonnen CO2-Äquivalent)  

(7) Fläche der Meeres-, Land- und Süßwasserökosysteme, die mit EU-Unterstützung 
geschützt und/oder nachhaltig bewirtschaftet werden  

(8) Hebelwirkung der Investitionen und erzielte Multiplikatorwirkung 

(9) Politische Stabilität und Fehlen von Gewalt  

(10) Zahl der angestoßenen Prozesse, die mit der Praxis eines Partnerlands in Bezug auf 
Handels-, Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten zusammenhängen oder die 
externe Dimension der internen Politikbereiche der EU fördern 

 

Alle Indikatoren werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt, wenn dies zweckdienlich ist. 
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